
II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
RESOLUTION 58/28

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/451, Ziffer 7)1.

58/28. Objektive Informationen über militärische Ange-
legenheiten, einschließlich der Transparenz der
Militärausgaben

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/72 vom 4. De-
zember 1998, 54/43 vom 1. Dezember 1999 und 56/14 vom
29. November 2001 betreffend objektive Informationen über
militärische Angelegenheiten, einschließlich der Transparenz
der Militärausgaben,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 35/142 B vom
12. Dezember 1980, mit der das standardisierte Berichterstat-
tungssystem der Vereinten Nationen über Militärausgaben
eingeführt wurde, und ihre Resolutionen 48/62 vom 16. De-
zember 1993, 49/66 vom 15. Dezember 1994, 51/38 vom
10. Dezember 1996 und 52/32 vom 9. Dezember 1997, mit
denen alle Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, sich an die-
sem System zu beteiligen, sowie ihre Resolution 47/54 B vom
9. Dezember 1992, mit der die Leitlinien und Empfehlungen
betreffend objektive Informationen über militärische Angele-
genheiten befürwortet und die Mitgliedstaaten gebeten wur-
den, dem Generalsekretär sachdienliche Informationen be-
züglich deren Umsetzung vorzulegen,

feststellend, dass seitdem eine Reihe von Mitgliedstaaten,
die verschiedenen geografischen Regionen angehören, einzel-
staatliche Berichte über Militärausgaben und über die Leitli-
nien und Empfehlungen betreffend objektive Informationen
über militärische Angelegenheiten vorgelegt haben,

überzeugt, dass die Verbesserung der internationalen Be-
ziehungen eine solide Grundlage für die Förderung weiterer
Offenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegen-
heiten bildet,

sowie überzeugt, dass Transparenz in militärischen Ange-
legenheiten ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus eines
weltweiten Vertrauensklimas zwischen den Staaten ist und
dass ein besserer Fluss objektiver Informationen über militä-
rische Angelegenheiten internationale Spannungen abbauen

helfen kann und daher einen wichtigen Beitrag zur Konflikt-
prävention darstellt,

in Anbetracht der Rolle des mit ihrer Resolution 35/142 B
eingesetzten standardisierten Berichterstattungssystems als
wichtiges Instrument zur Erhöhung der Transparenz in militä-
rischen Angelegenheiten,

in dem Bewusstsein, dass das standardisierte Berichterstat-
tungssystem durch eine breitere Beteiligung der Mitgliedstaa-
ten gestärkt würde,

daher unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs2

über Mittel und Wege zur Umsetzung der Leitlinien und Emp-
fehlungen betreffend objektive Informationen über militäri-
sche Angelegenheiten, so insbesondere auch über Möglich-
keiten zur Stärkung und Erweiterung der Beteiligung an dem
standardisierten Berichterstattungssystem,

unter Hinweis darauf, dass in den Leitlinien und Empfeh-
lungen betreffend objektive Informationen über militärische
Angelegenheiten bestimmte Bereiche zur weiteren Behand-
lung empfohlen wurden, beispielsweise die Verbesserung des
standardisierten Berichterstattungssystems,

Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die mehrere
Regionalorganisationen unternommen haben, um die Trans-
parenz der Militärausgaben zu fördern, namentlich den stan-
dardisierten jährlichen Austausch von sachdienlichen Infor-
mationen zwischen ihren Mitgliedstaaten,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär
jährlich bis zum 30. April über ihre Militärausgaben in dem
letzten Rechnungsjahr Bericht zu erstatten, für das Daten ver-
fügbar sind, und dafür vorzugsweise möglichst das in ihrer
Resolution 35/142 B empfohlene Berichterstattungsinstru-
ment oder, soweit zweckmäßig, jedes andere Format heranzu-
ziehen, das im Zusammenhang mit einer ähnlichen Berichter-
stattung über Militärausgaben an andere internationale oder
regionale Organisationen ausgearbeitet wurde, und legt in
diesem Zusammenhang den Mitgliedstaaten nahe, gegebe-
nenfalls einen Bericht mit dem Vermerk "Keine" vorzulegen;

2. empfiehlt die Leitlinien und Empfehlungen betref-
fend objektive Informationen über militärische Angelegen-
heiten allen Mitgliedstaaten zur Umsetzung, unter voller Be-
rücksichtigung der jeweiligen politischen, militärischen und
sonstigen Gegebenheiten einer Region sowie auf der Grund-
lage von Initiativen und mit der Zustimmung der Staaten der
betreffenden Region;

3. ermutigt die zuständigen internationalen Organe und
Regionalorganisationen, die Transparenz der Militärausgaben
zu fördern und dafür zu sorgen, dass sich die Berichterstat-
tungssysteme besser ergänzen, unter Berücksichtigung der Ei-
genheiten einer jeden Region, und die Möglichkeit des Aus-
tausches von Informationen mit den Vereinten Nationen zu
erwägen;

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Armenien, Australien, Belgien,
Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Haiti, Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Monaco, Nauru, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pe-
ru, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation,
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Si-
erra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika und Zypern. 2 A/54/298.
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4. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs betreffend objektive Informationen über militärische An-
gelegenheiten, einschließlich der Transparenz der Militäraus-
gaben3;

5. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der verfüg-
baren Mittel

a) die Praxis beizubehalten, den Mitgliedstaaten jedes
Jahr eine Verbalnote zu senden, in der um die Vorlage von
Daten für das standardisierte Berichterstattungssystem der
Vereinten Nationen über Militärausgaben gebeten wird und
die die formale Gestaltung vorschreibt und sonstige Anleitun-
gen enthält, und die Frist für die Übermittlung der Daten über
Militärausgaben rechtzeitig in den dafür in Betracht kommen-
den Medien der Vereinten Nationen zu veröffentlichen;

b) die von den Mitgliedstaaten eingehenden Berichte
über Militärausgaben jährlich zu verteilen;

c) die Konsultationen mit den zuständigen internatio-
nalen Organen im Rahmen der vorhandenen Mittel weiterzu-
führen, um festzustellen, inwieweit das derzeitige Instrument
anpassungsbedürftig ist, damit eine breitere Beteiligung er-
reicht wird, und auf Grund der Ergebnisse dieser Konsultatio-
nen und unter Berücksichtigung der Auffassungen der Mit-
gliedstaaten Empfehlungen über erforderliche Veränderun-
gen des Inhalts und der Struktur des standardisierten Bericht-
erstattungssystems abzugeben;

d) den zuständigen internationalen Organen und Orga-
nisationen nahe zu legen, die Transparenz der Militärausga-
ben zu fördern und mit diesen Organen und Organisationen
Konsultationen zu führen, bei denen vor allem geprüft werden
soll, wie zu erreichen ist, dass sich die internationalen und re-
gionalen Berichterstattungssysteme besser ergänzen und dass
zwischen diesen Organen und den Vereinten Nationen ent-
sprechende Informationen ausgetauscht werden;

e) die Regionalzentren der Vereinten Nationen für
Frieden und Abrüstung in Afrika, in Asien und im Pazifik so-
wie in Lateinamerika und in der Karibik zu ermutigen, den
Mitgliedstaaten in ihrer jeweiligen Region bei der Erweite-
rung ihrer Kenntnisse über das standardisierte Berichterstat-
tungssystem behilflich zu sein;

f) internationale und regionale/subregionale Symposi-
en und Schulungsseminare zu fördern, um den Zweck des
standardisierten Berichterstattungssystems zu erläutern und
geeignete fachliche Anleitung zu geben;

g) über die auf solchen Symposien und Schulungssemi-
naren gewonnenen Erfahrungen zu berichten;

6. legt den Mitgliedstaaten nahe,

a) den Generalsekretär über mögliche Probleme mit
dem standardisierten Berichterstattungssystem und die Grün-
de, aus denen sie die angeforderten Daten nicht vorgelegt ha-
ben, zu informieren;

b) dem Generalsekretär rechtzeitig zur Behandlung
durch die Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung
weiter ihre Auffassungen und Vorschläge über Mittel und
Wege zur Stärkung und Erweiterung der Beteiligung an dem
standardisierten Berichterstattungssystem mitzuteilen, so
auch über notwendige Änderungen seines Inhalts und seiner
Struktur;

7. beschließt, den Punkt "Objektive Informationen über
militärische Angelegenheiten, einschließlich der Transparenz
der Militärausgaben" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/29

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 130 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 42 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/453, Ziffer 7)4:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-
dor, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Isla-
mische Republik), Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nige-
ria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Portugal, Republik Korea, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, Samoa,
Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syri-
sche Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga,
Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uruguay, Us-
bekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bul-
garien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ka-
nada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,
Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und
Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei,
Ungarn, Zypern.

58/29. Verwirklichung der Erklärung des Indischen
Ozeans zur Friedenszone

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Erklärung des Indischen Ozeans zur
Friedenszone in ihrer Resolution 2832 (XXVI) vom 16. De-
zember 1971 und ebenso unter Hinweis auf ihre Resolutionen

3 A/58/202.

4 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Malaysia (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind), sowie Nauru.
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